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.M t00.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Anerkennung der

in österreichisch ungarischen Schiffspapiecen enthaltenen Vcrmeffungs-
angaben in deutschen Häfen.

Oldenburg, den 17. Juni 1878.

Das Staatsministerium macht hierdurch bekannt, daß die
Vermessung der Schiffe aus dem ungarischen Küstenlande,
welchen in den deutschen Haken die Gültigkeit der in ihren
Eichungs-Certificaten enthaltenen Angaben über den Netto-
Raumgehalt ohne Nachvermessung zugestanden ist, auf Grund
des Gesetzartikels XVI vom Jahre 1871, nicht aber aus
Grund des österreichischen Gesetzes vom 15. Mai 1871, wie
in der Bekanntmachung des StaatsministeriumSvom 31. De-



ccmber 1872 , betreffend die Vermessung fremder Seeschiffe
(Gesetzblatt Band XXlk . Seite 379 .) angegeben worden ist,
erfolgt.

Oldenburg , den 17 . Juni 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

.M 101.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das der Lonliuental-

Liioulsclivuli - L KuNaperctm - Lompagn ^ in Hannover ertheilte Er¬
findungs -Patent.

Oldenburg , den IS . Juni 187S.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß der

Lttntinsntsl - Lsciutsoliouk - L OuUgperetis - Lompsgnx in Han¬
nover ein Patent auf einen Kautschuckpuffer für Hufeisen,
nach Maßgabe der beim Staatsministerium , Departement des
Innern , niedergelegten Zeichnung und Beschreibung , soweit der¬
selbe als eigenthümlich -und nicht bereits bekannt zu betrachte»
ist, für das Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren
mit dem Borbehalte erthcilt worden ist, daß das Patent er-
löschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute au-

gerechnct , nachgewiesen wird , daß dasselbe im Großherzogthum
zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 15 . Juni 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern.


	Seite 593
	Seite 594

